
8. Findet aus wichtigen Gründen ein ökumenischer Gottes-
dienst am Sonntagvormittag statt, so muss für die Katho-
liken die Möglichkeit zur Mitfeier der Eucharistie an
 diesem Sonntag gewährleistet sein.

9. Damit deutlich bleibt, dass die Feier ökumenischer Gottes -
dienste am Sonntag stets Ausnahmecharakter hat, dürfen
solche Gottesdienste nur in sehr begrenzter Zahl statt-
finden. Die Pfarrer sind verpflichtet, das Generalvikariat
(Ordinariat) rechtzeitig vorher um Genehmigung zu er-
suchen.

10. Jedem ökumenischen Gottesdienst sollte ein echtes spiri-
tuelles Bedürfnis zugrunde liegen. Andere Motive, wie
zum Beispiel Verschönerung eines Vereinsfestes, kirchen -
fremde Anlässe oder Konzessionen an Gruppeninteressen
können solche Gottesdienste am Sonntag nicht rechtfer-
tigen. In jedem Falle sollten ökumenische Gottesdienste
eingebettet sein in ein aktives ökumenisches Leben der
Gemeinde.

Für das Bistum Limburg
Limburg, 17.03.1994 T Franz Kamphaus
Az.: 214 E/94/04/1 Bischof von Limburg

4.2. Bestimmungen des Codex Iuris Canonici

Can. 908
Katholischen Priestern ist es verboten, zusammen mit Pries -
tern oder Amtsträgern von Kirchen oder kirchlichen Ge-
meinschaften, die nicht in der vollen Gemeinschaft mit der
katholischen Kirche stehen, die Eucharistie zu konzelebrieren.
Siehe hierzu auch can. 1365 CIC.
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